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RS OGH 1976/3/2 4Ob6/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1976

Norm

VBG §35 Abs2 Z4

Rechtssatz

Dem den Entlassungsschutz nicht beanspruchenden, ungerechtfertigt Entlassenen steht, ebenso wie dem auf Grund

eines solchen Entlassungstatbestands, der ein Verschulden nicht verlangt, somit gerechtfertigt Entlassenen, der

Abfertigungsanspruch zu.

Entscheidungstexte

4 Ob 6/76

Entscheidungstext OGH 02.03.1976 4 Ob 6/76
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